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RS OGH 1978/1/17 4Ob163/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1978

Norm

AZG §10

AZG §26

KollV der Handelsangestellten Österreichs PktVII

Rechtssatz

Eine Meldep6icht von Überstunden seitens der Arbeitnehmer ist unbedenklich, wenn die Meldungen vom Arbeitgeber

für die von ihm verfaßten Überstundenaufzeichnungen herangezogen werden. Die Arbeitnehmer müssen jedoch in

den vom Arbeitgeber ihnen vorgelegten Überstundenaufzeichnungen die Unterschrift verweigern können und auf die

darin nicht berücksichtigen, von ihnen jedoch verrichteten Überstunden hinweisen und damit solche Überstunden

geltend machen können.
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